
Zustandegekommen zwischen der BARANYA Jagdreisebüro (H-7754 Bóly, Ady E. u. 11.) einerseits und dem Jagdgast, bzw. seinen Jägerfreunden andererseits.

JAGDVERTRAG

Name des Jägergastes Anschrift Passnummer Waffenbesitzkarte Nr.

Aufgrund dieses Vertrages verpflichtet sich die BARANYA Gesellschaft:

- zum untenstehenden Termin, am untenstehenden Ort und auf das angegebene Wild den Jägergästen die Jagd zu organisieren

Jagdtermin Revier Wildart Stück Trophäengewicht ca.



- Die Gesellschaft lässt den Jägergästen die zur Einführung der Jagdgewehre erforderlichen Dokumente zukommen (Erklärung), sichert für Sie die Erlaubnisse,
schliesst für sie die in Ungarn geltende Jagdhaftoflichtversicherung ab.

- Die Gesellschaft stellt für die Jagd einen Begleitjäger zur Verfügung, sie hat darüberhinaus für die Trophäenbeurteilung zu sorgen.

- Die Gesellschaft sichert nach Anspruch der Jägergäste Unterkunft und Verpflegung.

Ankommen (ca. Uhrzeit) Abfahrt Wünsche für Unterkunft Wünsche für Verpflegung

Der Jägergast und seine Jägerfreunde verpflichten sich mit der Unterzeichnung des Vertrages zur Einhaltung folgender Punkte:

- Der Jägergast bzw. seine Jägerfreunde erklären, in ihrem Heimatland über einen gültigen Jagdschein und Waffenbesitzkarte zu verfügen.

- Sie nehmen die beigeschlossene Jagdordnung zu Kenntniss und halten sich während der Jagd auch daran.

- Sie verpflichten sich, die Rechnung nach der Jagd aufgrund der jeweiligen Preisliste der BARANYA Gesellschaft bei der Gesellschaft zu begleichen.
Möglichkeiten zur Rechnungsbegleichung: Unbeschädigtes Bargeld

- Die Jagdgäste sind ebenso verpflichtet die erworbenen Trophäen von den ungarischen Zollbeamten bei der Ausfuhr an der Grenze abfertigen zu lassen. Wenn
das Jagdbüro die bestätigte Rechnung von der Zollbehörde nicht bekommt, müssen wir für den Jagdgast 25% Mehrwertsteuer berechnen.

- Bei den im Vertrag nicht geregelten Fragen sind die Vorschriften des Ungarischen Gesetzbuches massgebend.

Unterschrift des JagdgastesDatum:


